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Fazit:
Integration und Segregation sind zwei Lebensformen, die sich wechselseitig
bedingen. Welche gerade im Vordergrund steht, muss bei jedem Menschen und in

jeder Lebenslage immer wieder neu erwogen und geprüft werden. Wer das eine

ausschliesst, lässt das andere auch verkommen. Segregation ohne Integration
entartet zur Isolation, gewiss. Und Integration ohne Segregation entartet zur Fusion,
führt ins Kollektiv, wird letztlich zur Masse. Wer Isolation gegen Integration und
Fusion gegen Separation ausspielt, liegt im bildlichen und übertragenen Sinn
schief. Ich kämpfe hier lediglich gegen schiefe Meinungen an. So einfach ist das

zu verstehen, aber nur schwer zu ändern. Denn schiefe Meinungen fallen offenbar

selten um.

Pro Mente Sana fordert Aktivitäten vom Bund

GLEICHSTELLUNG BEHINDERTER
Von Adrian Ritter

An einer Medienkonferenz Anfang Oktober forderte die Stiftung Pro Mente Sana konkrete Schritte in der Gesetzgebung, im
Neuen Finanzausgleich und den Sozialversicherungen, um die auch in der revidierten Bundesverfassung festgeschriebene
Gleichstellung Behinderter Realität werden zu lassen

Jürg Gassmann, Zentralsekretär von Pro Mente Sana, wies einleitend

auf die Situation psychisch behinderter Menschen hin, welche
in der revidierten Bundesverfassung im Zusammenhang mit dem
Diskriminierungsverbot explizit erwähnt seien: «Diese Tatsache ist
ein riesiger Schritt auf dem Weg zur gesellschaftlichen Anerkennung

und Entstigmatisierung von psychisch kranken Menschen.»
Deren gesellschaftliche Realität sei nämlich nach wie vor prekär:
nicht nur, dass sie in der Terminologie der Sozialversicherungsgesetze

gar nicht existieren, ihre Perspektiven seien auch in der
Arbeitswelt düster: «Psychisch behinderte Menschen sind in den

vergangenen Jahren zunehmend aus dem Erwerbsleben verdrängt
worden.» Dies habe seinen Niederschlag in einem enormen
Anstieg der Anzahl IV-Rentnerlnnen aufgrund psychischer Ursachen
gefunden. Diese Entwicklung müsse dringend gestoppt und die
Wirtschaft wieder in ihre soziale Pflicht genommen werden.

Leistungslücke bei psychisch Behinderten
In den nächsten Jahren würden in der Bundespolitik zudem
Weichen gestellt, welche für die Lebensqualität von behinderten
Menschen und ihren Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben von
fundamentaler Bedeutung seien. Einen wesentlichen Beitrag könne
dabei der Umbau der bestehenden Flilflosenentschädigung in eine
Assistenzentschädigung leisten, welche allen Behinderten einen
«gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen» gewähre. Dabei
müsste nach Gassmann allerdings die Leistungslücke bei den
psychisch behinderten Versicherten geschlossen werden, denn die
heutige Flilflosenentschädigung gehe von körperlichen Handicaps
aus und gewähre kaum je einen Beitrag für eine psychisch behinderte

Person.

Assistenzfonds statt Hilflosenentschädigung
Dass die Sozialwerke so umgestaltet werden, dass Hilfsbedürftige
«nicht länger auf teure Leistungserbringerinnen» verpflichtet würden,

forderte Katharina Kanka von den Zentren für selbstbestimmtes
Leben Zürich/Bern. Sie kritisierte, dass das Krankenversicherungsgesetz

die Pflege zu Hause nicht finanziere: «Die Versicherer
sind keineswegs bereit, als .Pflegeversicherung' zu fungieren. So

erstatten sie Spitexrechnungen einfach nicht zurück, sobald diese
im Durchschnitt eine Stunde täglich überschreiten. Solange die
Pflege zu Hause nicht finanziert wird, bleibt Betroffenen oft keine
andere Wahl, als in eine (meist gesamtwirtschaftlich teurere)
Institution zu zügeln, um überleben zu können.» So würden elemen¬

tare Menschenrechte missachtet und unweigerlich ein
Zwei-Klassen-Pflegesystem weitergeführt: «Wer Geld hat, kann sich Pflege
zu Hause leisten; wer über keines verfügt, wird aus der Gesellschaft
entfernt und muss in ein teures Heim!» Kanka verlangt deshalb im
Namen der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung die «sofortige Schaffung

eines Assistenzfonds, gespiesen von allen Kostenträgern, aus
welchem subjektorientierte Zahlungen zu leisten sind».

Bundesrahmengesetz zur Behindertengleichstellung
Nationalrat Marc Suter wies darauf hin, dass die Schweiz betreffend

Anstrengungen zur Integration Behinderter «bestenfalls im
Mittelfeld» stehe: «Insbesondere sind wir mit dem Prinzip Freiwilligkeit

an eine Grenze gestossen. Schöne Worte und Appelle genügen

nicht, es braucht konkrete Massnahmen und den politischen
Willen, Schritt für Schritt Verbesserungen herbeizuführen.» Suter
verlangt deshalb ein Bundes-Rahmengesetz zur Behindertengleichstellung

mit konkreten Vorgaben und Instrumentarien. «Wir lassen

uns nicht mehr mit Versprechungen abspeisen. Wir sind uns be-
wusst, dass alles seine Zeit braucht. Wir wollen eine Langzeitstrategie

für mehr Durchlässigkeit, vordringlich im Verkehr, in der
Schule, beim Wohnen, in der Arbeitswelt.» Deshalb werde auch
überzeugt an der Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»
festgehalten.

Der Neue Finanzausgleich:
1 Mia. Franken im Sozialbereich sparen?
Jost Gross, Nationalrat und Präsident von Pro Mente Sana, ging in
seinen Ausführungen auf die Auswirkungen des geplanten Neuen
Finanzausgleichs (NFA) ein. Er befürchtet, dass die Kantone ihren
Verpflichtungen in sehr unterschiedlicherweise nachkommen und
eine «sozialpolitische Zweiklassengesellschaft» entstehen werde:
Der Neue Finanzausgleich habe zwar unterstützenswürdige Ziele
wie die Aufgabenentflechtung zwischen Bund und Kantonen oder
den interkantonalen Lastenausgleich, sei aber offensichtlich auch
«darauf angelegt, im Sozialbereich zulasten von Ergänzungsleistungen

und IV etwa 1 Mia. Franken zu sparen. Und zwar durch
Leistungsabbau bei der Sozialversicherung und Kostenverlagerung
zur Sozialhilfe, zurück zum Fürsorgestaat also.» Leidtragende werden

nach Jost die Behinderten sein, deren Bürgerrechte und deren
Anspruch auf Gleichstellung einmal mehr geschmälert werde.
(Zum Thema Neuer Finanzausgleich vergleichen in dieser Ausgabe
auch Seite 755: Sozialpolitik und Finanzpolitik im Dialog)
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